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Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Bei der Festlegung und
Durchführung aller politischen Konzepte
und Maßnahmen der Union wird ein
hohes Gesundheitsschutzniveau sicher-
gestellt.

Die Tätigkeit der Union ergänzt die Poli-
tik der Mitgliedstaaten und ist auf die
Verbesserung der Gesundheit der Be-
völkerung, die Verhütung von Human-
krankheiten und die Beseitigung von
Ursachen für die Gefährdung der
menschlichen Gesundheit gerichtet. Sie
umfasst die Bekämpfung weit verbrei-
teter schwerer Krankheiten; dabei wer-
den die Erforschung der Ursachen, der
Übertragung und der Verhütung dieser
Krankheiten sowie die Gesundheitsin-
formation und -erziehung gefördert.

Die Union ergänzt die Maßnahmen der
Mitgliedstaaten zur Verringerung dro-
genkonsumbedingter Gesundheitsschä-
den einschließlich der Informations- und
Vorbeugungsmaßnahmen.

(2) Die Union fördert die Zu-
sammenarbeit zwischen den Mitglied-
staaten in den in diesem Artikel ge-
nannten Bereichen und unterstützt er-
forderlichenfalls deren Tätigkeit.

Die Mitgliedstaaten koordinieren unter-
einander im Benehmen mit der Kom-
mission ihre Politik und ihre Programme
in den in Absatz 1 genannten Berei-
chen. Die Kommission kann in enger
Verbindung mit den Mitgliedstaaten alle
Initiativen ergreifen, die dieser Koordi-
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nierung förderlich sind.

(3) Die Union und die Mit-
gliedstaaten fördern die Zusammenar-
beit mit dritten Ländern und den für das
Gesundheitswesen zuständigen inter-
nationalen Organisationen.

(4) Europäische Gesetze
oder Rahmengesetze tragen zur Ver-
wirklichung der Ziele dieses Artikels bei,
indem Maßnahmen festgelegt werden,
die es ermöglichen, die gemeinsamen
Sicherheitsherausforderungen anzu-
nehmen, insbesondere:

a) Maßnahmen zur Festlegung hoher
Qualitäts- und Sicherheitsstan-
dards für Organe und Substanzen
menschlichen Ursprungs sowie für
Blut und Blutderivate; diese Maß-
nahmen hindern die Mitgliedstaa-
ten nicht daran, strengere
Schutzmaßnahmen beizubehalten
oder einzuführen;

b) abweichend von [ex-Artikel 37]
Maßnahmen in den Bereichen
Veterinärwesen und Pflanzen-
schutz, die unmittelbar den Schutz
der Gesundheit der Bevölkerung
zum Ziel haben.

Die Europäischen Gesetze oder Rah-
mengesetze werden nach Anhörung des
Ausschusses der Regionen und des
Wirtschafts- und Sozialausschusses
erlassen.

(5) Durch Europäische Ge-
setze oder Rahmengesetze können
auch Fördermaßnahmen, die den
Schutz und die Verbesserung der
menschlichen Gesundheit zum Ziel ha-
ben, unter Ausschluss jeglicher Harmo-
nisierung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten festge-
legt werden. Sie werden nach Anhörung
des Ausschusses der Regionen und des
Wirtschafts- und Sozialausschusses
erlassen.

(6) Für die in diesem Artikel
genannten Zwecke kann der Rat ferner
auf Vorschlag der Kommission Emp-
fehlungen abgeben.
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(7) Bei der Tätigkeit der Uni-
on im Bereich der Gesundheit der Be-
völkerung wird die Verantwortung der
Mitgliedstaaten für die Organisation des
Gesundheitswesens und die medizini-
sche Versorgung in vollem Umfang ge-
wahrt. Insbesondere lassen die Maß-
nahmen nach Absatz 4 Buchstabe a die
einzelstaatlichen Regelungen über die
Spende oder die medizinische Verwen-
dung von Organen und Blut unberührt.
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Begründung:

Inhaltlich findet sich in Art. III-174 Abs. 4 im Hinblick auf die Gesundheitsaufgaben
eine gravierende Änderung im Vergleich zu ex-Art. 152 des EGV: Die bisher gel-
tende Bestimmung enthielt eine abschließende Aufzählung der Maßnahmen der
Union. Nunmehr sind diese Maßnahmen aber nur beispielhaft aufgeführt (Einfü-
gung des Wortes „insbesondere“ vor der Aufzählung). Hierin sehen wir das Ein-
fallstor für eine Erweiterung der Kompetenzen der EU, die aufgrund ihrer Unbe-
stimmtheit in ihrem Umfang nicht abgeschätzt werden kann.


